
ÜBEREINKOMMEN 

ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION ÜBER 

ANSPRÜCHE EINES MITGLIEDSTAATS GEGEN EINEN ANDEREN MITGLIEDSTAAT WE-
GEN BESCHÄDIGUNG VON IN SEINEM EIGENTUM STEHENDEN, VON IHM 

GENUTZTEN ODER BETRIEBENEN SACHEN ODER 

WEGEN KÖRPERVERLETZUNG ODER TOD VON MITGLIEDERN DES MILITÄR- ODER 

ZIVILPERSONALS SEINER EINSATZKRÄFTE IM RAHMEN EINER 

KRISENBEWÄLTIGUNGSOPERATION DER EUROPÄISCHEN UNION 
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DIE IM RAT VEREINIGTEN VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN DER EURO-
PÄISCHEN UNION – 

GESTÜTZT AUF den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf Titel V, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 

 
(1) Der Europäische Rat hat beschlossen, im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-

politik die EU mit den Fähigkeiten auszustatten, die erforderlich sind, um Beschlüsse über das 
gesamte Spektrum der Aufgaben der Konfliktverhütung und der Krisenbewältigung im Sinne 
des Artikels 17 Absatz 2 EUV zu fassen und umzusetzen. 

 
(2) Das als "EU-Truppenstatut" bekannte Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union über die Rechtsstellung  
 

− des zu den Organen der Europäischen Union abgestellten beziehungsweise abgeord-
neten Militär- und Zivilpersonals,  

 
− der Hauptquartiere und Truppen, die der Europäischen Union gegebenenfalls im Rah-

men der Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Ab-
satz 2 EUV, einschließlich Übungen, zur Verfügung gestellt werden, 

 
− des Militär- und Zivilpersonals der Mitgliedstaaten, das der Europäischen Union für 

derartige Aufgaben zur Verfügung gestellt wird, 
 
gilt generell ausschließlich im Mutterland der Mitgliedstaaten. 

 
(3) Artikel 18 des EU-Truppenstatus findet keine Anwendung auf Ansprüche eines Mitgliedstaa-

tes gegen einen anderen Mitgliedstaat wegen Beschädigung von in seinem Eigentum stehen-
den Sachen oder wegen Körperverletzung oder Tod von Militär- oder Zivilpersonal seiner 
Streitkräfte, wenn sich die zu Beschädigung, Körperverletzung oder Tod führende Handlung 
entweder im Hoheitsgebiet des Drittstaats, in dem die EU-Krisenbewältigungsoperation 
durchgeführt oder aufrecht erhalten wird, oder auf hoher See ereignet hat. 

 
(4) Für den Fall von Übungen oder Einsätzen außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten 

werden besondere Vereinbarungen (Truppenstatutsabkommen) mit den betreffenden Drittlän-
dern zu treffen sein. Diese Vereinbarungen werden in der Regel Bestimmungen über Scha-
densersatzansprüche enthalten, die von den betreffenden Drittländern oder deren Angehörigen 
geltend gemacht werden - 

 
SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 
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ARTIKEL 1 
 
Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet der Ausdruck 
 
1. "Militärpersonal" 
 

a) von den Mitgliedstaaten zur Bildung des Militärstabs der Europäischen Union (EUMS) 
zum Generalsekretariat des Rates abgestelltes Militärpersonal; 

 
b) Militärpersonal von außerhalb der Organe der EU, das vom EUMS aus den Mitglied-

staaten für eine vorübergehende Aufstockung herangezogen werden kann, wenn es vom 
Militärausschuss der Europäischen Union (EUMC) zur Mitwirkung im Rahmen der 
Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, 
einschließlich Übungen, angefordert wird; 

 
c) Militärpersonal aus den Mitgliedstaaten, das zu den Hauptquartieren und Truppen abge-

stellt wird, die der EU gegebenenfalls im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung 
der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich Übungen, zur 
Verfügung gestellt werden, oder Personal dieser Hauptquartiere und Truppen; 
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2. "Zivilpersonal" das von den Mitgliedstaaten zu EU-Organen abgeordnete Zivilpersonal, das 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Ab-
satz 2 EUV, einschließlich Übungen, mitwirkt, oder Zivilpersonal, ausgenommen Ortskräfte, 
das bei den Hauptquartieren oder den Truppen oder an anderer Stelle tätig ist und der EU von 
den Mitgliedstaaten für denselben Zweck zur Verfügung gestellt wird; 

 
ARTIKEL 2 

 
Die Bestimmungen dieses Übereinkommens finden nur Anwendung, wenn sich die zu Beschä-
digung, Körperverletzung oder Tod führende Handlung ereignet hat: 
 
− im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Ab-

satz 2 EUV, einschließlich Übungen, und 
 
− außerhalb des Gebiets, in dem das EU-Truppenstatut gilt. 
 

 
ARTIKEL 3 

 
Jeder Mitgliedstaat verzichtet - außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichen Verschul-
dens - auf alle Ansprüche gegen einen anderen Mitgliedstaat, die darauf beruhen, dass von ihm ge-
stelltes Militär- oder Zivilpersonal in Ausübung seines Dienstes verletzt oder getötet wurde. 
 

ARTIKEL 4 
 
(1)  Jeder Mitgliedstaat verzichtet – außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichen 
Verschuldens – auf alle seine Ansprüche gegen einen anderen Mitgliedstaat wegen Beschädigung 
von ihm gehörenden, von ihm verwendeten oder von ihm betriebenen Sachen, die mit der Vorbe-
reitung und Durchführung der Aufgaben im Sinne des Artikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich 
Übungen, in Verbindung stehen, wenn der Schaden 
 
− von Militär- oder Zivilpersonal des anderen Mitgliedstaates in Ausübung seines Dienstes im 

Zusammenhang mit den vorgenannten Aufgaben verursacht wurde oder 
 
− durch die Benutzung von Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugen entstanden ist, die dem anderen 

Mitgliedstaat gehören oder von dessen Personal verwendet oder betrieben wurden, sofern 
entweder das den Schaden verursachende Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug im Zusammen-
hang mit den vorgenannten Aufgaben benutzt wurde oder der Schaden an Sachen verursacht 
wurde, die im Zusammenhang mit diesen Aufgaben verwendet wurden. 

 
(2)  Auf Ansprüche eines Mitgliedstaats gegen einen anderen Mitgliedstaat aus Bergung und 
Hilfeleistung auf See wird verzichtet, sofern das geborgene Schiff oder die geborgene Ladung ei-
nem Mitgliedstaat gehörte und von seinem Personal im Zusammenhang mit den vorgenannten Auf-
gaben genutzt oder betrieben wurde. 
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ARTIKEL 5 
 
(1)  Bei Ansprüchen, auf die nicht gemäß den Artikeln 3 und 4 verzichtet wird, und die 
 
- Schäden an Gegenständen betreffen, die Eigentum eines Mitgliedstaates sind oder von ihm im 

Zusammenhang mit der Vorbereitung oder der Durchführung der Aufgaben im Sinne des Ar-
tikels 17 Absatz 2 EUV, einschließlich Übungen, genutzt oder betrieben werden, 

 
- eine Körperverletzung oder den Tod eines Mitglieds des Personals eines Mitgliedstaates 

betreffen, zu der/dem es während der Ausübung des Dienstes gekommen ist, 
 
wird über die Frage der Haftung eines Mitgliedstaats und über die Höhe des Schadens durch Ver-
handlungen zwischen betroffenen Mitgliedstaaten entschieden, es sei denn, diese Mitgliedstaaten 
vereinbaren etwas anderes. 
 
(2)  Bei Schäden unter 10 000 EUR verzichtet jeder Mitgliedstaat auf seine Ansprüche. Die-
ser Betrag kann durch einstimmigen Beschluss der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen 
der Mitgliedstaaten geändert werden. 
 

519 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - deutscher Übereinkommenstext (Normativer Teil) 5 von 7



ARTIKEL 6 
 

Die Bestimmungen der Artikel 4 und 5 verleihen einem Mitgliedstaat nicht das Recht, einem nicht 
zu den Vertragsparteien dieses Übereinkommens zählenden Dritten die vollständige oder partielle 
Entschädigung für Schäden an Sachen zu verweigern, die von dem betreffenden Dritten aufgrund 
einer Miet-, Leasing-, Charter- oder sonstigen Vereinbarung einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
zur Verfügung gestellt wurden. 
 
 

ARTIKEL 7 
 
Mit Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Ansprüchen, die nicht auf dem 
Verhandlungswege zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten beigelegt werden können, wird ein 
Schlichter befasst, der von den betreffenden Mitgliedstaaten einvernehmlich unter den Staatsange-
hörigen der betreffenden Staaten ausgewählt wird, die hohe richterliche Tätigkeiten ausüben oder 
ausgeübt haben. Gelingt es den betreffenden Mitgliedstaaten nicht, sich binnen zwei Monaten auf 
einen Schlichter zu einigen, kann jeder betroffene Mitgliedstaat den Präsidenten des Gerichtshofs 
der Europäischen Gemeinschaften ersuchen, eine Person mit den genannten Qualifikationen zu 
bestellen. 
 

ARTIKEL 8 
 
(1)  Die Mitgliedstaaten notifizieren dem Generalsekretär des Rates der Europäischen Union 
den Abschluss der verfassungsrechtlichen Verfahren für die Genehmigung dieses Übereinkommens. 
Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach Notifizierung des Abschlusses 
dieser verfassungsrechtlichen Verfahren durch den letzten Mitgliedstaat in Kraft. 
 
(2)  Verwahrer dieses Übereinkommens ist der Generalsekretär des Rates der Europäischen 
Union. Der Verwahrer veröffentlicht dieses Übereinkommen sowie Angaben zu seinem Inkrafttre-
ten nach Abschluss der in Absatz 1 genannten verfassungsrechtlichen Verfahren im Amtsblatt der 
Europäischen Union. 
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ARTIKEL 9 

 
Dieses Übereinkommen wird in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, nieder-
ländischer, griechischer, italienischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache er-
stellt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 
 
Geschehen zu Brüssel am… 
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